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Text 

2. Abschnitt 

Ausweisung 

Ausweisung Fremder ohne Aufenthaltstitel 

§ 53. (1) Fremde können mit Bescheid ausgewiesen werden, wenn sie sich nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhalten. 

(2) Fremde, die weder über einen Aufenthaltstitel verfügen, noch Sichtvermerksfreiheit genießen und kein 
gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht besitzen, sind, sofern nicht die Voraussetzungen zur Verhängung 
eines Aufenthaltsverbots vorliegen,  mit Bescheid auszuweisen, wenn sie 

 1. von einem Strafgericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der Einreise begangenen 
Vorsatztat, wenn auch nicht rechtskräftig, verurteilt wurden; 

 2. innerhalb von drei Monaten nach der Einreise bei der Begehung einer Vorsatztat auf frischer Tat 
betreten oder unmittelbar nach Begehung der Vorsatztat glaubwürdig der Täterschaft beschuldigt 
wurden, wenn überdies die strafbare Handlung mit beträchtlicher Strafe bedroht ist und eine Erklärung 
des zuständigen Staatsanwaltes vorliegt, dem Bundesminister für Justiz gemäß § 74 ARHG berichten zu 
wollen; 

 3. innerhalb von drei Monaten nach der Einreise gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution 
geregelt ist, verstoßen haben; 

 4. innerhalb von drei Monaten nach der Einreise den Besitz der Mittel zu ihrem Unterhalt nicht 
nachzuweisen vermögen oder 

 5. innerhalb von drei Monaten nach der Einreise von einem Organ der Abgabenbehörde nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes - AVOG, BGBl. Nr. 18/1975, der 
regionalen Geschäftsstellen oder der Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice bei einer 
Beschäftigung betreten werden, die sie nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz nicht ausüben hätten 
dürfen. 

(3) Einer Betretung gemäß Abs. 2 Z 5 kommt die Mitteilung einer Abgabenbehörde nach Maßgabe der 
Bestimmungen des AVOG oder einer Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice über die Unzulässigkeit der 
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz gleich, sofern der Fremde bei dieser Beschäftigung von 
einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes betreten worden ist. 


